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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 

zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und 

Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) und des 

Sozialgesetzbuches 

 

Verarbeitungstätigkeit: 
Zum Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung nach dem UVG. 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

Telefon: 08821 751-1 

Fax: 08821 751-380 

E-Mail: poststelle@lra-gap.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Datenschutzbeauftragter 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 

 

Insbesondere die Gewährung von Unterhaltsvorschuss und die entsprechende Beratung. 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten auch bei der Durchsetzung des auf das 

Land übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht 

lebt, sowie ggf. zur Bearbeitung von Erstatungsansprüchen anderer Sozialträger 

verarbeitet und ggf. zu Prüfzwecken durch den Bundesrechnungshof, die 

Landesrechnungshöfe 
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Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 

 

Art. 6 DSGVO, §§ 68 Nr. 14, 60 Abs. 1 S. 1, 2 Erstes Buch Sozialgesetzbuch, 67a ff. Zehntes 

Buch Sozialgesetzbuch §§ 1, 6 UVG. 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-

bezogenen Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 

Andere Sozialleistungsträger (z. Bsp. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, Bunde- 

sagentur für Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter,  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für Ar- 

beit und Soziales, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Justiz und Ver- 

braucherschutz, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Finanzen, Bundesrech- 

nungshof, Landesrechnungshof, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, für den 

Bereich  

des Unterhaltsvorschuss zuständiges Landesministerium, ggf. Landesjugendamt, ggf.  

Landesverwaltungsamt, Insolvenzverwalter, Deutsches Institut für Jugendhilfe und Fami- 

lienrecht e. V. (DIJuF), Ausländerbehörden, bei anderen Elternteilen: Arbeitgeber, 

Ausbildungsbetriebe, Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus können 

personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen übermittelt  

werden wie z. B. Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter. 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 

Grundsätzlich findet keine Übermittlung an Drittländer statt. Zur Durchsetzung ihrer 

Rechte oder der ihrer Kinder findet eine personenbezogene Datenübermittlung an die 

erforderlichen Institutionen des Drittstaates statt. 

 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien 
 

Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 

 

Für Daten zur Inanspruchnahme von Geldleistungen nach dem UVG besteht eine Spei- 

cherfrist von 10 bis 30 Jahren nach Beendigung des Verfahrens zur Durchführung des 

UVG. Eine Beendigung des Verfahrens liegt vor, wenn keine Zahlung von 

Unterhaltsvorschuss mehr erfolgt und die Rückgriffsbearbeitung beim Elternteil, bei dem 

das Kind nicht ebt, abgeschlossen wurde (Grenze: Verjährung /Verwirkung). Innerhalb 

der vorstehend genannten Frist besteht kein Recht auf Löschung der personenbezogenen 

Daten. In Verbindung mit § 84 Abs. 3 SGB X können Sie eine Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. Dies kommt z. B. dann in Betracht, wenn die  

Unterhaltsvorschussstelle oder eine andere nach Landesrecht zuständigen Stelle die Da- 

ten nicht mehr länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder  
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Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen und eine Löschung der Daten Ihre  

schutzwürdigen Interessen beeinträchtigen würde. 

 

7. Betroffenenrechte 
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 

zu: 

 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 

die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

 Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 

Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 

Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 

haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  

 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 

Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften besteht eine Mitwirkungspflicht. Bei einer 

nicht Bereitstellung von notwendigen Daten können gerichtliche Maßnahmen ergriffen 

werden.

 


